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Ausgangslage 
 
Die urbane Schweiz und die damit verbundenen Probleme (z.B. Vandalismus, Lärmemissionen, 
Gewalt) haben nicht nur in den Grossstädten, sondern auch in den Agglomerationsgemeinden 
ihre Auswirkungen. Diese stehen unter starkem Handlungsdruck. 
Davon betroffen ist auch die Stadtpolizei Opfikon. 
Mit dem Inkrafttreten des Polizeiorganisationsgesetzes vom 1. Januar 2006 kam die 
Stadtpolizei zusätzlich unter Druck, weil der Kompetenzzuwachs das Überschreiten 
der Leistungsgrenze zur Folge hatte. Gestützt auf § 74 GG (Gemeindegesetz), § 3 
PolG (Polizeigesetz) und § 17 POG (Polizeiorganisationsgesetz) ist seither primär die 
Kommunalpolizei für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und 
Ordnung innerhalb der Gemeinde verantwortlich. Somit hat sie für Schutz von Personen 
und Eigentum vor Schädigungen und Gefahren jeder Art, zu sorgen. 
 
Die Belastungsgrenze der Stadtpolizisten ist mit dem heutigen Bestand erreicht. 
Langfristig wird dieser unhaltbare Zustand zu Kündigungen führen. Mit der Anstellung 
von zwei Stadtpolizisten könnten die Präsenzzeiten den heutigen Bevölkerungsbedürfnissen 
und der Aufgabenerfordernissen angepasst werden. Die administrativen 
Arbeiten liessen sich auf mehrere Schultern abstützen, wodurch der Aussendienst 
intensiviert werden könnte. Eine Aufstockung der Stadtpolizei ist dringend notwendig, 
da die Wachstumsprognosen (Glattpark) weiterhin steil nach oben zeigen. Im Sinne 
der Sicherheit und des Wohles unserer Bevölkerung wird ersucht, den Antrag um 
Aufstockung unsere Stadtpolizei um zwei Polizeifunktionäre gutzuheissen. Damit erhöht 
sich das Stellendach von sechs auf acht Stellen. 
 
Erwägungen der GPK 
 
Die Geschäftsprüfungskommission ist nach eingehender Prüfung dieses Geschäfts der Ansicht, 
dass die Stadtpolizei Opfikon eine gut geführte Einheit, mit einem hohen Grad an Kompetenz 
ist. Alle Fragen und Anliegen, wurden fristgerecht und ausführlich beantwortet. Die 
Geschäftsprüfungskommission ist davon überzeugt, dass hier keine Stellen auf Vorrat gebildet 
werden. Des Weiteren ist die GPK der Meinung, dass die Erhöhung der Stellenprozente, der 
Ordnung und Sicherheit in Opfikon zusätzlich dient und die Stellenaufstockung deshalb auch 
aus Sicht der GPK angezeigt ist. Dennoch erwartet die GPK durch die Aufstockung eine 
spürbar erhöhte Präsenz. 
 
Antrag 
 
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 7:0 Stimmen, 
die mit dem Beschluss 2011-153 vom Stadtrat genehmigten zwei 100%- Stellen der Stadtpolizei 
zu bewilligen und das Stellendach somit von sechs auf acht Stellen zu erhöhen. 
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